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Zusammenfassung der Sichtung

• Das Land Nordrhein-Westfalen kehrt zu G9 zurück.
• In diesem Zusammenhang wird die APO-SIa angepasst und über-

arbeitet.
• Das Schulfach Informatik findet sich in keiner der vorgelegten

Stundentafeln.
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Position der FG IBN in der Gesellschaft für Informatik (GI)

Auffällig an der Überarbeitung / den Änderungsvorschlägen für die
APO-SI ist aus Sicht der Fachgruppe Informatische Bildung Nordrhein-
Westalen, dass bei der notwendigen Überarbeitung aller Stundentafeln
für die Sekundarstufe I als verbindliche Vorgaben für alle Schulformen
der weiterführenden Schulen offensichtlich verabsäumt wurde, das all-
gemeinbildende Schulfach Informatik zu berücksichtigen.
Dieser Fehler muss korrigiert werden. Informatik findet als Schulfach in
Nordrhein-Westfalen bereits seit 1969 ununterbrochen statt. Wir kön-
nen also auf eine 50jährige erfolgreiche Tradition des Unterrichts im
Schulfach Informatik zurückblicken. Über diese Zeitspanne konnte das
Angebot quantitativ und qualitativ durchaus erweitert werden: Leis-
tungskurse in der gymnasialen Oberstufe sind möglich und viele weiter-
führende Schulen richteten im Wahlpflichtbereich / Differenzierungs-
bereich Informatikkurse ein. Die Durchschnittsnoten im Zentralabitur
belegen, dass der Unterricht im Schulfach Informatik zu ausgesprochen
bemerkenswert guten Abiturnoten führt (QUA-LiS NRW 2015; QUA-
LiS NRW 2017).
Nur durch die explizite, verbindliche Aufnahme des Schulfachs Infor-
matik für alle Schülerinnen und Schüler in die Stundentafeln aller allge-
meinbildenden Schulen wird ein verbindlicher Lernort für die informati-
sche Allgemeinbildung durch in Informatik qualifizierte Lehrpersonen,
die das Schulfach Informatik unterrichten, eingerichtet.
Informatische Allgemeinbildung läßt sich nur durch einen verbindlichen
Lernort im Schulfach Informatik erreichen.
Es ist nicht möglich, informatische Gegenstände – also informatische
Methoden und Inhalte – »nebenbei« oder als »Abfallprodukt« der Nut-
zung von Informatiksystemen bildend aufzuschließen. Damit Kinder
und Jugendliche ihre eigene Zukunft gestaltend in ihre eigenen Hände
nehmen können, benötigen sie fundierte Informatikgrundlagen.
Die Grundlagen können nur durch qualifizierten und qualifizierenden
Unterricht in dem für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtenden
Schulfach Informatik geschaffen werden. Nur so kann »digitale Bil-
dung« gelingen, denn die fachliche Grundlage beruht auf Erkenntnissen
der Informatik.
Dem muss durch eine durchgängige Verankerung des Schulfachs In-
formatik in der gesamten Bildungskette Rechnung getragen werden.
Informatik muss explizit mit zwei Unterrichtsstunden pro Schuljahr in
die Stundentafeln aller weiterführenden Schulen aufgenommen werden.

Dieses Dokument steht unter der Creative-Commons-Lizenzcbea
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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1. Detailelemente

• Im vorliegenden Entwurf (MSB 2018, S. 3 – 16.) wird ausgeführt:
»§ 17 b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
Im Wahlpflichtunterricht der Klassen 9 und 10 am Gymnasium mit
neunjährigem Bildungsgang und der Klassen 8 und 9 am Gymnasium
mit achtjährigem Bildungsgang bietet die Schule mindestens eine dritte
Fremdsprache und das Fach Informatik an.«

• In der Gesamtschule ist das Wahlpflichtfach Informatik laut §19 Absatz
2 Satz zwei gemäß Entwurf ein mögliches Angebot, dort wird festgelegt:
»18. § 19 wird wie folgt geändert:« (MSB 2018, S. 3) und weiter (MSB
2018, S. 4) »bb) In Satz 2 wird das Wort „kann“ durch die Wörter „und
das Fach Informatik können“ ersetzt.« Dies führt dazu, dass die Schul-
konferenzen über das Angebot entscheiden (können) (vgl. Becker 2018).
»Der Lernbereich Darstellung und Gestalten und das Fach Informatik
können nach Entscheidung der Schulkonferenz zusätzlich angeboten wer-
den« (MSB 2018, 3f).

• Kritisch ist aus Sicht der Fachgruppe Informatische Bildung in Nord-
rhein-Westfalen, dass in § 19 und 20 die Wörter „mathematisch-natur-
wissenschaftlichem“ durch die Wörter „mathematisch-naturwissenschaft-
lich-technischem“ ersetzt werden sollen (vgl. MSB 2018, 4 – 19. b) und
c)).

• In Hauptschulen (§14 APO-SI Entwurf), Realschulen (§15 APO-SI Ent-
wurf) und Sekundarschulen (§20 APO-SI Entwurf) findet das Schulfach
Informatik keine Erwähnung (vgl. MSB 2018, S. 2–4).

Fragen der Fachgruppe Informatische Bildung in
Nordrhein-Westfalen

Angesichts der Änderungsvorschläge stellen sich für die Fachgruppe Infor-
matische Bildung in Nordrhein-Westfalen in der Gesellschaft für Informatik
unter anderem folgende Fragen:
1. Warum hat das Schulfach Informatik in den unterschiedlichen Schulfor-

men einen völlig unterschiedlichen Stellenwert?
2. Ist die fehlende Berücksichtigung in den Hauptschulen, Realschulen, Ge-

samtschulen und Sekundarschulen beabsichtigt?
3. Warum werden weder eine echte Gleichstellung des Schulfachs Infor-

matik mit der zweiten Fremdsprache, noch mit einer Naturwissenschaft
ausgewiesen, obwohl nicht nur aktuelle Kernlehrpläne für Gesamtschu-
len, Realschulen und Sekundarschulen für das Wahlhauptfach Informa-
tik vorliegen (vgl. MSW-NW 2015b; MSW-NW 2015a), sondern auch
Vorschläge für schulbezogene Umsetzungen (QUA-LiS NRW 2016; In-
formatiklehrkräfte aus NRW 2016).
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Feststellungen

1. Das Schulfach Informatik ist an keiner der weiterführenden Schulformen
als Pflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler vorgesehen.

2. Zwei im Gymnasium für »informatische Bildung« einsetzbare Unter-
richtsstunden sind deutlich zu wenig für die Einrichtung des unabding-
baren Schulfachs Informatik, das seinem Bildungsanspruch auch nur an-
satzweise genügen soll.

3. Am Gymnasium ist das Fach Informatik ein verpflichtendes Wahlpflicht-
fach und damit nur für einen Teil der Schülerinnen und Schüler Bestand-
teil schulischer Bildung.

4. Für Schülerinnen und Schüler an Real-, Gesamt- und Sekundarschulen
kann das Fach Informatik ggf. als naturwissenschaftliches Fach in Er-
scheinung treten, da es hier gültige Kernlehrpläne für das Wahlpflicht-
fach Informatik gibt (vgl. MSW-NW 2015b; MSW-NW 2015a).

5. Wird die Bezeichnung »mathematisch-naturwissenschaftlich« um »tech-
nisch« erweitert so muss sie auch um »informatisch« erweitert wer-
den. Nur so wird tatsächlich M_I_NT adressiert. Wobei die Reihen-
folge wichtig und bedeutungstragend ist, da sowohl Mathematik als
auch Informatik strukturschaffende Wissenschaften sind, die Naturwis-
senschaften diese strukturwissenschaftlichen Grundlagen benötigen und
die Technik sich der Naturwissenschaften bedient.

2. Forderungen an eine moderne, den Beschlüssen
des Landtages und dem Koalitionsvertrag folgende
Berücksichtigung des Schulfachs Informatik in allen
Stundentafeln aller weiterführenden Schulen

Die Fachgruppe Informatische Bildung in Nordrhein-Westfalen fordert, dass
die in den Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I (vgl. Ge-
sellschaft für Informatik e. V. 2008) dargestellten Kompetenzen der Inhalts-
und Prozessbereiche in den Kernlehrplan für das einzurichtende Pflichtfach
Informatik in der SI einfließen. Darüberhinaus ist es zwingend erforderlich,
dass das Schulfach Informatik in der Grundschule eingeführt wird/ ist. Hier-
zu wurden vom Arbeitskreis Bildungsstandards Informatik im Primarbereich
der Gesellschaft für Informatik Kompetenzen für die informatische Bildung
im Primarbereich vorgelegt (vgl. Arbeitskreis Bildungsstandards im Primar-
bereich der gi 2018).
Selbst zum Einlösen der Anforderungen desMedienkompetenzrahmen NRW

(MSB-NW 2018) braucht es fachliche Elemente der Informatik, die verant-
wortlich nur durch das Schulfach Informatik in den Bildungsprozess einge-
bracht werden können, wie in (Fricke und Schaumburg 2018) gezeigt wird.
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Begründung der Forderungen

Informatik ist allgemeinbildend – dies ist inzwischen kein Gegenstand der aka-
demischen Diskussion mehr, sondern »common sense«. Die Forderung nach
dem Schulfach Informatik als generischem Bestandteil der allgemeinen Bil-
dung wird an vielen Stellen deutlich dokumentiert (exemplarisch Meyer 2017,
direkt zu der Stelle, an der Hilbert Meyer ausdrücklich das Hauptfach In-
formatik fordert https://metager.to/h44fa). Im Anhang (A) haben wir eine
weitere Argumentationslinie dokumentiert.
Darüber hinaus hat der Landtag Nordrhein-Westfalen einen – in diesem

Zusammenhang – durchaus wegweisenden Beschluss gefasst: Am 06.04.2017
wurde im Landtag Nordrhein-Westfalen einstimmig die Stärkung von Infor-
matik an nordrhein-westfälischen Schulen beschlossen (vgl. Römer u. a. 2017).
Selbst im Koalitionsvertrag wird die Stärkung der Informatik an Schulen

explizit ausgewisen und damit angekündigt (CDU- und FDP-Fraktion im
Landtag NRW 2017, S. 15): ». . . wollen wir den Informatikunterricht in allen
Schulformen stärken. Alle Kinder sollen auch Grundkenntnisse im Program-
mieren erlernen. Daher werden wir die Vermittlung von Fähigkeiten im Pro-
grammieren als elementaren Bestandteil im Bildungssystem verankern. Um
die Lehrkräfte bestmöglich zu unterstützen, werden wir insbesondere auch
zur Nutzung digitaler Medien eine Fortbildungsoffensive für Lehrerinnen und
Lehrer initiieren. Um angehende Lehrkräfte im Studium auf den Einsatz und
Umgang mit den digitalen Möglichkeiten frühzeitig vorzubereiten, werden
wir digitales Lernen in der Lehrerausbildung stärker verankern. Zur digitalen
Medienbildung streben wir bundesweite Bildungsstandards an.«
Insbesondere im Gymnasium ist das Fachlehrkraftprinzip ein Garant für

die notwendige fachliche und fachdidaktische Qualität des Unterrichts. Daher
kann eine Stärkung des Informatikunterrichts nur durch das Schulfach Infor-
matik erfolgen. Dazu braucht es für dieses Schulfach ausgebildete Lehrkräfte.
Damit Lehrkräfte gewonnen werden können, so haben wir in unserer Stel-

lungnahme zur Lehrerversorgung im MINT-Bereich (FG IBN 2015b) deutlich
herausgearbeitet, muss das Schulfach Informatik in der Stundentafel ausge-
wiesen werden. Zur Zeit gehen in NRW qualifizierte Lehrkräfte nach ihrem
ersten oder zweiten Staatsexamen nicht in die allgemeinbildenden Schulen,
sondern in die Industrie, in Berufskollegs oder sogar in andere Bundeslän-
der, weil dort Informatik in den Stundentafeln aller weiterführenden Schulen
etabliert wurde.
Der Vorsitzende des Philologenverbandes im Saarland stellt fest: »Abge-

sehen davon gibt es keinen Grund, das Fach Informatik weiterhin schlechter
zu stellen als die anderen Schulfächer« und fordert, »das Fach Informatik an
saarländischen Gymnasien grundständig (d. h. im Saarland ab Klassenstu-
fe 5) zu verankern und dort den Schülern die heute notwendigen fachinfor-
matischen Kenntnisse und Kompetenzen zu vermitteln, die sie brauchen, um
sich in einem künftigen Studium zurechtzufinden« (vgl. News4teachers 2019).
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Bildungspolitisch Verantwortliche im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
zeigen mit dem Vorschlag zur Umsetzung der »digitalen Medienbildung« im
Entwurf Rahmenplan digitale Kompetenzen (Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur des Landes Mecklenburg Vorpommern 2018), dass in
10 von 22 Kompetenzblöcken das dort existierende Pflichtfach Informatik
Leitfach ist. Ohne das verpflichtende Schulfach Informatik können die not-
wendigen »Kompetenzen in der digitalen Welt« nicht entwickelt werden.
Die vorliegende Anpassung der Stundentafeln wird diesen Anforderungen in

keiner Weise gerecht und muss durch die verbindliche Ausweisung des Schul-
fachs Informatik für alle Schülerinnen und Schüler an allen weiterführenden
Schulen geändert werden.
Der Umfang ist so zu gestalten, dass durchgängiger Informatikunterricht

für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtender Bestandteil der schulischen
Bildung über die gesamte Bildungsbiographie wird; daraus folgt, dass pro
Schuljahr zwei Unterrichtsstunden im Schulfach Informatik in die vorgelegten
Stundentafeln aufgenommen werden müssen.
Daher gehen wir davon aus, dass die zuvor ausgeführten Sachverhalte da-

zu führen, dass die Entwurfsfassung der APO-SI im Hinblick auf verbindli-
che informatische Bildung im Schulfach Informatik für alle Schülerinnen und
Schüler aller weiterführdenden Schulen überarbeitet wird.

A. Begründung des allgemeinbildenden Charakters
der Informatik

Gehen wir davon aus, dass Informatiksysteme in der heutigen Zeit alle Lebens-
und Arbeitsbereiche durchdringen, ist klar, dass alle Bürgerinnen und Bürger
dazu in der Lage sein müssen, diese Systeme zu durchschauen, um unab-
hängig von anderen Menschen die Chancen und Risiken des Einsatzes dieser
Systeme verständig einzuschätzen, ihre Möglichkeiten und Grenzen zu ken-
nen. Nur wenn dies gewährleistet ist, kann man von mündigen, emanzipierten
Bürgerinnen und Bürgern sprechen.
Sind Menschen nicht in der Lage, diese Systeme zu durchschauen, so sind sie

von anderen Menschen abhängig, die dabei helfen, diese Systeme zu verstehen
und zu bewerten. Wenn aber immer die Hilfe anderer Menschen benötigt wird,
um handlungsfähig zu sein und zu bleiben, kann im eigentlichen Sinne nicht
von Mündigkeit gesprochen werden. Die Menschen, derer Hilfe in Anspruch
genommen werden muss, um handlungsfähig zu sein / zu bleiben, müssten
dann neutral handeln und keine eigenen Interessen verfolgen.
Damit wird ein weiteres Problem deutlich, die Abhängigkeit von den »wis-

senden« Menschen führt ggf. dazu, dass man von diesem manipuliert wird und
so handelt, wie es andere wollen. Damit ist die Emanzipation des Menschen
nicht mehr gegeben.
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Wilhelm von Humboldt legte die Grundlagen für die humanistische Schul-
bildung basierend auf der von Kant formulierten Aufklärung, als dem Aus-
gang aus der selbst verschuldeten Un-mündigkeit (vgl. Kant 1784). Wahre
Bildung sollte dazu beitragen, dem Menschen das Wissen zu vermitteln, das
notwendig ist, die Welt zu verstehen und von der Welt verstanden zu wer-
den, wie es z. B. Klafki in Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik:
Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik darlegt (vgl.
Klafki 1994). Mündige Bürger sind das Ziel, Bürgerinnen und Bürger, die
sich reflexiv ihres eigenen Verstandes bedienen können, um als freie, eman-
zipierte Bürgerinnen und Bürger leben zu können. D. h. jeder Mensch sollte
– soweit es ihm die Gesellschaft ermöglicht – frei und selbstbestimmt sein
Leben gestalten können.
Dabei kommt der Schule die Aufgabe zu, die notwendigen Voraussetzungen

zur allgemeinen Bildung aller zu schaffen. Dies bedeutet im Kontext infor-
matischer Bildung, dass die Voraussetzungen für informatische Mündigkeit
durch informatische Aufklärung bereitzustellen sind.
Es liegt auf der Hand, dass in der heutigen Zeit alle Schülerinnen und

Schüler in die Lage versetzt werden müssen, Informatiksysteme nicht nur
konzeptionell zu durchschauen, sondern auch gestalten zu können und dar-
über hinaus die praktischen und die prinzipiellen Grenzen informatischer Mo-
dellierung zu kennen. Schließlich ist dies in der heutigen Zeit eine notwendige
Voraussetzung, um selbstbestimmt leben zu können. Da ist es nicht nach-
zuvollziehen, dass das Fach, das diese Grundlagen bereitstellt, nämlich das
Schulfach Informatik, ausschließlich als Wahlpflichtfach angeboten werden
soll. Denkt man dies konsequent weiter, so kommt man zu dem Schluss –
da sich niemand dem Einfluss von Informatiksystemen entziehen kann – dass
nach Meinung des Schulministeriums nicht alle Schülerinnen und Schüler Fä-
higkeiten entwickeln müssen, um selbstbestimmt zu leben.
Es ist unstrittig, dass alle Menschen in der heutigen Zeit Fähigkeiten benö-

tigen, Chancen und Risiken von Informatiksystemen einzuschätzen. Um diese
Fähigkeiten zu entwickeln, wird mehr benötigt als die Bedienkompetenezn für
Informatiksysteme. Folgend liegt es auf der Hand, für alle Schülerinnen und
Schüler verpflichtenden Informatikunterricht durch das Schulfach Informatik
in den Stundentafeln der SI zu verankern und dies unabhängig davon, welche
Schule (Schulform) die Schülerinnen und Schüler besuchen, d. h. also Infor-
matikunterricht verpflichtend für alle Schüler aller Schulformen durch das
Schulfach Informatik.
So sind zumindest die Voraussetzungen erfüllt, dass alle Schülerinnen und

Schüler ihr Leben in der digitalisierten Welt selbstbestimmt leben können.
Dies setzt voraus, dass in den Kernlehrplänen des Pflichtfaches Informatik
die Inhalte und Fähigkeiten ausgewiesen werden, die notwendig sind, um
selbstbestimmt über die Chancen und Risiken von Informatiksystemen ent-
scheiden zu können. Es ist hier keine zweckorientierte – einen Status gene-
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rierende – Halbbildung im Sinne der Theorie der Halbbildung Adornos (vgl.
Adorno 1959, 98f.), noch eine auf Inhalte verzichtende und ausschließlich auf
Kompetenzen setzende Unbildung im Sinne der »Theorie der Unbildung. Die
Irrtümer der Wissensgesellschaft« (vgl. Liessmann 2006), sondern eine neue
humanistische Bildung im Sinne Klafkis erforderlich, die auf exemplarischen,
fundamentalen Inhalten und Fachmethoden basiert und Fähigkeiten vermit-
telt, die notwendig sind, um reflexiv und selbstbestimmt handeln zu können
(vgl. Klafki 1994).
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